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     Erstattung von Reiki-Kursen und Behandlungen  
durch die gesetzliche Krankenversicherung BKK-Pfalz 

 
Wir sind stolz und glücklich  mit der BKK-Pfalz einen Partner gefunden zu haben 
welcher nun endlich als erste gesetzl. Krankenkasse auch Reiki-Behandlungen 
erstattet. Aufgrund einer weiteren Sondervereinbarung werden die Kurse im 

Reikizentrum Harburg für neue Mitglieder im ersten Jahr sogar bis 225 € 

gefördert!  Sprechen Sie uns dazu an!  
 

 
Hallo Herr Zacharias, 
 
wie gewünscht bestätige ich Ihnen gerne, dass wir auch Reiki-Kurse, Reiki-Bandlungen sowie 
energetisches Sehtraining über unser Bonusmodell mit Kalenderjaehrlich 150,- EUR bezuschussen. 
 
Des Weiteren ist die BKK Pfalz schuldenfrei und in der Kassenlandschaft mit guten Mehrleistungen sehr 
gut aufgestellt. Von noch ca. 165 Krankenkassen sind wir auf Platz 43 mit einem Wachstum von 20 
Prozent jaehrlich. 
 
Alle Krankenkassen sind Körperschaften des Öffentlichen Rechts und unterstehen dem fünften 
Sozialgesetzbuch. Über 95 Prozent der Leistung sind gleich. Des Weiteren haben alle Krankenkassen 
einen Kontrahierungszwang, müssen demnach alle Kunden, unabhängig des  gesundheitliche 
Zustandes, aufnehmen. Der Versicherte hat somit kein Risiko. Eine lange Mitgliedschaft in der GKV hat 
heute leider kaum einen Stellenwert mehr, einen Bonus erhalten Sie dafür nicht. Der Wechsel geht 
innerhalb von acht Wochen problemlos von statten. 
Testen sie uns und gehen Sie bei "nichtgefallen" wieder zur alten Kasse zurück. 
 
Unser Bonusmodell ist einfach und sehr hoch vergütet. Ich kenne keine Kasse, die mit dem Aufwand 
150,- EUR auszahlt. Das können die Kunden aber gerne vorher bei Ihrer Kasse erfragen! 
 
Das Bonusmodell funktioniert so: Die Vorsorgeuntersuchungen werden je Kalenderjahr mit Stempel 
nachgewiesen. Untersuchungen aus der Zeit, in der der Kunde noch bei der alten Kasse war lässt er 
beim Arzt nach stempeln oder weißt sie anderweitig nach (z.B. Kopie Impfausweis, Privatrechnung etc.). 
Ansonsten kann der Kunde sofort das Bonusheft einreichen, wenn er alle Stempel im Heft  und im 
gleichen Kalenderjahr bereits  einen Kurs oder Behandlungen verauslagt hat.  
Das Geld wird direkt auf das Konto des Kunden überwiesen.    
 
Letztlich muss der Kunde entscheiden, ob er bei gleichen Beiträgen individuell mehr Leistung haben 
möchte! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Torsten Strempel 
Gebietsleiter Nord 
BKK Pfalz 
 

 


